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Von nun an wird eine provisorische Pension
sofort bei Einreichung der Klage festgesetzt
werden können.
Das bedeutet einen sehr grossen Fortschritt
gegenüber der Vergangenheit, als Frauen und
Kinder monatelang auf ein Urteil warten muss-
ten.
Ein anderes Problem, auf dem wir etwas er-
reichen möchten, betrifft die Gehaltsenschädi-
gung für arbeitende werdende Mütter, denen
laut bestehendem Arbeitsgesetz ein unbezahl-
ter Arbeits-Unterbrueh von acht Wochen aufge-
drängt wird.
Man muss doch zugeben, dass der eidgenössi-
sehe Gesetzgeber einen komischen Mutter-
schütz vorsieht, indem er der werdenden Mut-
ter zwar verbietet zu arbeiten, ihr aber auch
keinen Gehaltsersatz zusichert.
Dabei ist der Grundsatz der Mütterversiche-
rung seit mehr als 20 Jahren in der eidgenös-
sieben Verfassung enthalten.
Ob wir es kantonal zustande bringen, das ist
eben die grosse Frage. Denn es wird sofort
entgegengestellt, dass ein solches Gesetz eid-
genössisch, aber nicht kantonal möglich sei.
Natürlich spielt da eine grosse Rolle der Man-
gel an Finanzmitteln für eine solche kantonale
Mütterversicherung.
Ein anderes kantonales Gesetz, das die Frau
besonders angeht, ist die Schaffung einer offi-
ziellen Stelle für Familienplanung, an die sich
sowohl verheiratete wie ledige Frauen und
Männer wenden können, um über Geburten-
regelung aufgeklärt zu werden.
Dieses Gesetz ist schon seit fünf Jahren in
Kraft, und die Familienplanungsstelle wird gut
besucht.
Zur Zeit liegt noch ein Gesetzesentwurf einer
Grossrätin vor über die Schaffung eines offi-
ziellen Amtes, an das sich unbemittelte Frauen
und Mütter wenden können, wenn ihnen die
zugesicherten Trennungs-, Scheidungs- und
Kinderalimente nicht bezahlt werden.
Dieses Amt würde nicht nur unentgeltliche
Auskünfte erteilen, sondern auch ohne weite-
res die gerichtlichen Schritte zur Eintreibung
der Guthaben durchführen.
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Zürcher Staatsverfassung

Draussen vor der Tür
müssen wir unsere Gratulationen darbrin-
gen und die auch uns teure Jubilarin
feiern. Wir freuen uns, dass die Zürcher
Staatsverfassung uns noch in diesem Jahr
neue Rechte geben will und so ihren
Wirkungsgrad und ihre Lebenskraft erhö-
hen wird. Wir Frauen wollen mit dem
Stimmrecht, das auch uns gebührt, die
Verantwortung für den Staat tragen hei-
fen.
Hoch lebe der gut demokratische Zürcher
Sinn, der diese Verfassung schuf; er ist
Garant des Fortschritts und der Gerech-
tigkeit für gestern, heute und morgen!
Frauenstimmrechtsverein Zürich

(Mitglieder verteilten das gediegene Flug-
blatt, als die feiernden Zürcher das Gross-
münster verliessen.)

Zimmertheater
H eddy Maria Wettstein
Zürich, Winkelwiese 4, im dritten Stock. Das
schönste Kleintheater Zürichs. Mitglieder des
Frauenstimmrechtsvereins Zürich erhalten an
der Abendkasse auf allen Plätzen eine Ermäs-
sigung von Fr. 2.—. Abendkasse ab 19.30
Uhr, Telefon 47 07 22 / 53 48 17; Büro Kapf-
Strasse 3, 53 48 17.
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